
 
  

 

 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

  „Biodiversität/Biodiversity“ (M.Sc.) 

an der Universität Bochum und an der Universität Duisburg-Essen 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 54. Sitzung vom 17./18.02.2014 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidungen aus: 

1. Der Studiengang „Biodiversität/Biodiversity“ mit dem Abschluss „Master of Science“ an 

der Universität Bochum und an der Universität Duisburg-Essen wird unter Berücksichtigung 

der „Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die 

Systemakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 23.02.2012) mit einer Aufla-

ge akkreditiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Ak-

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im Verfah-

ren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Es handelt sich um einen konsekutiven Masterstudiengang.  

3. Die Akkreditierungskommission stellt für den Studiengang ein forschungsorientiertes Profil 

fest. 

4. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 30.11.2014 anzuzeigen. 

5. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von fünf Jahren (unter Berücksichtigung des vollen 

zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist gültig bis zum 30.09.2019. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs werden die folgenden Empfehlungen gegeben: 

1. Der Schwerpunkt „Mykologie, Pilze und Protisten“ sollte in der Studiengangsbeschreibung 

stärker herausgestellt werden.  

2. Den Studierenden sollte deutlicher die Fokussierung des Studiengangs auf Grundlagenfor-

schung kommuniziert werden. 

3. Die offiziellen Dokumente sollten auf Englisch verfügbar sein.  

4. In den Modulbeschreibungen für die Module „Biodiversität in Forschung und Praxis“ und 

„Scientific writing and presentation“ sollte die Lehrsprache Englisch ausgewiesen werden. 

5. Die beteiligten Lehrenden am Studiengang inklusive ihrer Forschungsschwerpunkte sollten 

bereits zu Studienbeginn vorgestellt werden. 
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Zur weiteren Begründung dieser Entscheidungen verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt.  
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Gutachten zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

  „Biodiversität/Biodiversity“ (M.Sc.) 

an der Universität Bochum und an der Universität Duisburg-Essen 

 

Begehung am 13. November 2013 

 

Gutachtergruppe: 

Salome Adam Universität Basel (studentische Gutachterin) 

Prof. Dr. Dirk Albach Universität Oldenburg, Institut für Biologie und 

Umweltwissenschaften, Systematik und Evoluti-

onsbiologie 

Prof. Dr. Susanne Renner Ludwig-Maximilians-Universität München, De-

partment für Biologie, Systematische Botanik 

und Mykologie 

Christoph Rullmann Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bonn 

(Vertreter der Berufspraxis) 

Koordination:  

Dr. Katarina Löbel Geschäftsstelle von AQAS, Köln 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an staatli-

chen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-

diengängen wird in den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz ver-

bindlich vorgeschrieben und in den einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche 

Weise als Voraussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung des Studiengangs erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des Akkreditie-

rungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ in der 

Fassung vom 23.02.2012.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Universität Bochum und die Universität Duisburg-Essen beantragen die Akkreditierung des 

Studiengangs „Biodiversität/Biodiversity“ mit dem Abschluss „Master of Science“. 

Es handelt sich um eine erstmalige Akkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 18./19.02.2013 durch die zuständige 

Akkreditierungskommission von AQAS eröffnet. Am 13.11.2013 fand die Begehung am 

Hochschulstandort Bochum durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten 

unter anderem getrennte Gespräche mit den Hochschulleitungen, Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschulen und den Ergebnissen der Begehung. Insbesondere beziehen sich die 

deskriptiven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs  

1. Allgemeine Informationen 

Die Universität Bochum, die Technische Universität Dortmund und die Universität Duisburg-

Essen arbeiten laut Antrag als „Universitätsallianz Metropole Ruhr“ seit 2007 in über 20 Koopera-

tionen in den Bereichen Forschung, Lehre und Verwaltung zusammen. Der Universitätsallianz 

Metropole Ruhr sind knapp 100.000 Studierenden, über 1.100 Professorinnen und Professoren 

sowie 14 Sonderforschungsbereiche zugehörig.  

Der zur Akkreditierung beantragte Masterstudiengang „Biodiversität/Biodiversity“ ist an der Uni-

versitätsallianz Metropole Ruhr angesiedelt und wird von der Universität Bochum und der Univer-

sität Duisburg-Essen als gemeinsamer Studiengang getragen. Beide Hochschulen führen im An-

trag Interdisziplinarität und Forschungsstärke sowie die universitäre Einheit von Forschung und 

Lehre als profilbildende Merkmale an.  

Die Universität Duisburg-Essen betrachtet nach eigener Aussage die Heterogenität der Studie-

renden und Mitarbeiter/innen als Chance und fördert die produktive Vielfalt durch Maßnahmen 

des Diversity Managements. Diversität wird laut Antrag sowohl als Beitrag zur Bildungsgerechtig-

keit als auch zur Exzellenz verstanden. Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit sind 

laut Antrag auch an der Universität Bochum integrale Bestandteile des Studiums. 

Die Hochschulen erläutern im Antrag, dass die Zusammenarbeit beim Masterstudiengang „Bio-

diversität/Biodiversity“ zwischen der „Fakultät für Biologie und Biotechnologie“ an der Universität 

Bochum und der „Fakultät für Biologie“ der Universität Duisburg-Essen in einen größeren Koope-

rationskontext eingebettet ist. So streben die Hochschulen laut eigener Aussage im Bereich Bio-

diversität ein gemeinsames Graduiertenkolleg an und sie haben verschiedene gemeinsame For-

schungsanträge gestellt. Die Ausgestaltung der Kooperation für den Studiengang ist hinsichtlich 

http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Dokumente/kmk/BS_070615_LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf
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der Verantwortlichkeiten, der Studiengangsstruktur, der Lehrveranstaltungs- und Prüfungskoordi-

nation, der Kapazitäten sowie der Qualitätssicherung im „Kooperationsvertrag über die Durchfüh-

rung eines gemeinsamen Master-Studiengangs Biodiversität“ geregelt. 

Bewertung 

Die Kooperationsvereinbarung für den Studiengang ist transparent dokumentiert und diese ent-

hält alle essentiellen Vereinbarungen wie u. a. die Studiengangsstruktur, Kapazitäten, Ressour-

cen und die Prüfungsverwaltung, die für einen reibungslosen Ablauf des Masterstudiums notwen-

dig sind. 

Beide für den Studiengang verantwortlichen Hochschulen haben Konzepte zur Geschlechterge-

rechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit, die auf den Studiengang Anwendung fin-

den. So hat die Universität Bochum erfolgreich bei der Auditierung zur familiengerechten Hoch-

schule teilgenommen. Sie hat in diesem Zuge insbesondere Konzepte zur Verbesserung der 

Chancengleichheit für Studierende mit Familie oder die Angehörige pflegen entwickelt. Weiterhin 

war die Fakultät für Biologie und Biotechnologie erfolgreich im Rahmen des Professorinnenpro-

gramms von Bund und Ländern. Auch die biologische Fakultät der Universität Duisburg-Essen 

war in diesem Programm erfolgreich. Zusätzlich hat die Universität Duisburg-Essen ein Diversity 

Management für Studierende in besonderen Lebenslagen und die Fakultät kümmert sich insbe-

sondere um Studierende als Eltern. Mehrere Preise zeigen, dass die Universität Duisburg-Essen 

in diesem Feld sehr fortschrittlich ist. 

 

2. Profil und Ziele 

Die Hochschulen definieren als Hauptziele des Masterstudiengangs „Biodiversität/Biodiversity“ 

die Befähigung der Studierenden zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der 

Biodiversität, zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnisse, zur praktischen Arbeit in 

Laboratorien und zu verantwortlichem Handeln. Inhaltliche Schwerpunkte bilden nach Darstellung 

der Hochschulen die Phylogenie, Systematik, Taxonomie, Ökologie, Funktionelle Diversität und 

Diversität natürlicher Systeme.  

Das Studium soll gemäß Antrag insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten, die auf eine for-

schungsorientierte Berufstätigkeit hinzielen, vermitteln. Die Studierenden sollen daher dazu befä-

higt werden, Beiträge zur wissenschaftlichen Diskussion gesellschaftsrelevanter Fragestellungen 

erfassen, sachlich und ethisch bewerten zu können sowie die individuelle und gesellschaftliche 

Relevanz von Forschungsprojekten begründen zu können. Weiterhin sollen sie Fragestellungen 

selbstständig entwickeln, Forschungsprojekte planen, durchführen, auswerten, in einen biowis-

senschaftlichen Zusammenhang stellen und in mündlicher und schriftlicher Form adressatenbe-

zogen darstellen können. Die Hochschulen führen aus, dass die Studierenden darüber hinaus 

ihre Methodenkenntnisse auf moderne, spezialisierte Methoden ausweiten und diese im Labor 

und im Freiland anwenden sollen. Weiterhin sollen die Studierenden einen Überblick über den 

aktuellen Forschungsstand in speziellen Teilbereichen der Biodiversitätsforschung erlangen und 

die Ergebnisse kritisch und sachlich bewerten können. Die Vermittlung von Schlüsselqualifikatio-

nen soll ebenfalls Bestandteil des Curriculums sein. Die Hochschulen legen dar, dass besonderes 

Augenmerk auf die Vermittlung von Schreib- und Präsentationskompetenzen gelegt wird. 

Die Studierenden haben laut Antrag die Möglichkeit, sich forschungsorientiert in molekularen, 

organismischen und ökosystemaren Teilbereichen der Biodiversität zu spezialisieren. Dazu wer-

den gemäß den Ausführungen der Hochschulen die Vertiefungsbereiche „Phylogenie, Systema-

tik, Taxonomie“ und „Funktionelle Diversität und Diversität natürlicher Systeme" angeboten. 

Der forschungsorientierte Masterstudiengang „Biodiversität/Biodiversity“ baut nach Aussage der 

Hochschulen konsekutiv auf einem Studium der Biologie auf. Die Zugangsberechtigung wird laut 



6 

Antrag erbracht durch ein mindestens dreijähriges einschlägiges Studium der Biologie oder eng 

verwandter Fächer mit dem Abschluss „Bachelor of Science“ oder einem vergleichbaren Ab-

schluss. Bewerber/innen müssen gemäß Antrag über Englischkenntnisse nach CERF B2 und 

Deutschkenntnisse nach DSH II, TestDaf oder einem vergleichbaren Sprachtest verfügen. Die 

Hochschulen beschreiben, dass für den Studiengang die Einrichtung eines Orts-NC beantragt 

werden soll. Näheres regelt die Prüfungsordnung. 

Bewertung 

Der Studiengang ist klar forschungsorientiert positioniert mit Schwerpunkten in der Erfassung von 

Arten, inklusive Bodenpilzen und Mikroorganismen. Dadurch setzt er sich von anderen Biodiversi-

tätsstudiengängen in Deutschland ab, was jedoch aus Sicht der Gutachtergruppe in der Studien-

gangsbeschreibung noch stärker herausgestellt werden sollte (Monitum 1). Das Studiengangs-

konzept orientiert sich an den Qualifikationszielen, die von den Hochschulen definiert sind. Dies 

inkludiert auch, dass es stark auf Internationalität abhebt. Dies gilt z. B. für die vorgesehenen 

Austausch-Aufenthalte der Studierenden im Ausland und die Lehre auf Englisch. Die Universität 

Duisburg hat bereits andere Studiengänge, die stark international nachgefragt sind und gut lau-

fen. Auch wenn sich im ersten Durchgang durchgängig deutschsprachige Studierende in das 

Programm immatrikuliert haben, zielen die Hochschulen auf internationale Studierende ab. Die 

Gutachterinnen und Gutachter empfehlen daher, alle Dokumente auch auf Englisch vorzuhalten, 

damit es für zukünftige Studieninteressierte ohne Deutschkenntnisse einfacher ist, alle relevanten 

Information schnell und zügig zu finden und zu verstehen (Monitum 3). 

Die fachlichen Aspekte des Studiengangs gehen aus den Beschreibungen des Curriculums und 

den involvierten Professor/inn/en deutlich hervor und haben die Gutachtergruppe von ihrer Quali-

tät überzeugt. Die Methoden der Herangehensweisen an Biodiversitätsforschung umfasst ökolo-

gisch-ökosystemare bis evolutionsbiologisch-taxonomische Methoden im Feld, im Botanischen 

Garten oder AG-eigenen Aquarien/Terrarien, im Labor und am Computer. Dadurch ist die für 

Biodiversitätsforschung notwendige methodische Breite in hervorragendem Maße gegeben. Das 

Studienprogramm beinhaltet damit fachliche und überfachliche Aspekte und zielt klar auf eine 

wissenschaftliche Befähigung der Absolvent/inn/en. Ebenfalls geht die Gutachtergruppe davon 

aus, dass durch das Studienprogramm die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum 

zivilgesellschaftlichen Engagement gefördert werden. Das Programm fokussiert klar auf eine Be-

fähigung in der Grundlagenforschung. Die meisten Studierenden im Bereich der organismischen 

Biologie werden jedoch versuchen, anschließend Stellen im angewandten Bereich des Biodiversi-

täts-Managements zu bekommen. Diese Diskrepanz ist nicht spezifisch für das hier vorliegende 

Studiengangs-Konzept, sollte aber in der Darstellung des Studiengangs deutlicher hervorgehoben 

werden (Monitum 2). 

Die Zugangsvoraussetzungen sind transparent formuliert, dokumentiert und veröffentlicht. Nach 

Ansicht der Gutachtergruppe können die Studierenden, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, 

auch die Anforderungen, die im Studienprogramm gestellt werden, gut erfüllen. Zusätzlich wird 

ein Auswahlverfahren angewendet, welches in einer entsprechenden Ordnung verbindlich gere-

gelt ist und den Bewerber/inne/n bekannt gegeben wird. Das Zulassungsverfahren kam bei der 

ersten Bewerbungsrunde noch nicht voll zur Anwendung, da die Zahl der Bewerber/innen exakt 

der Zahl der ausgeschriebenen Studienplätze entsprach, ist konzeptuell aber sinnvoll angelegt. 

 

3. Qualität des Curriculums 

Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang „Biodiversität/Biodiversity“ beträgt einschließlich der 

Bearbeitungszeit für die Masterarbeit vier Semester. Die Veranstaltungen werden laut Antrag in 

deutscher oder englischer Sprache gehalten. 
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Die Hochschulen führen im Antrag aus, dass das Studium im ersten Semester mit der Vermittlung 

eines inhaltlichen und methodischen Überblicks über das interdisziplinäre Thema Biodiversität 

sowie der Vermittlung von Kompetenzen zum wissenschaftlichen Arbeiten beginnt. Die im Ba-

chelorstudium erworbenen Kompetenzen sollen hinsichtlich des Wissens und der methodischen 

Fertigkeiten vertieft und erweitert werden.  

Hierauf aufbauend sollen die Studierenden im zweiten Semester in Wahlpflichtmodulen eine Ver-

tiefung und individuelle Schwerpunktsetzung vornehmen. Aus dem gewählten Vertiefungsbereich 

müssen jeweils zwei Module belegt werden, ein Basismodul und ein Ergänzungsmodul. Der Un-

terschied zwischen dem Basis- und dem Ergänzungsmodul liegt laut Antrag in einer zusätzlichen 

mündlichen Prüfung, die im Basismodul abgelegt werden muss.  

Im dritten Semester liegt der Schwerpunkt laut Antrag auf dem praktischen Anwenden der zuvor 

erworbenen Kenntnisse. Gleichzeitig definieren die Hochschulen das dritte Semester als Mobili-

tätsfenster, in dem die Studierenden einen Auslandsaufenthalt an einer Partnerhochschule oder 

an einer kooperierenden Forschungseinrichtung absolvieren können. Ziel dieses Semesters ist 

die weitere Entwicklung eines eigenständigen Forschungsprofils der Studierenden, die Einbin-

dung von Auslandsaufenthalten und die Ermöglichung von praxisorientierten Forschungstätigkei-

ten. 

Das vierte Semester ist nach Darstellung der Hochschulen dem Masterprojekt vorbehalten. Die-

ses besteht aus einer Masterarbeit und aus einem Masterkolloquium. 

Als Prüfungsformen sollen mündliche Einzel- und Gruppenprüfungen, Referate und Vorträge, 

Klausuren, Protokolle und Projektarbeiten zum Einsatz kommen. Die Prüfungsmodalitäten der 

einzelnen Module werden im Modulhandbuch aufgeführt. 

Bewertung 

Das Curriculum des Studienprogramms ist ausgewogen und breit, was durch die Zusammenar-

beit von Professor/inn/en der beiden beteiligten Universitäten ermöglicht wird. Durch die vorgese-

henen Module werden Fachwissen, wie etwa Artenkenntnis, molekulare Methoden der Phyloge-

netik und des Barcodings, und methodische Kenntnisse, wie z. B. Mikroskopie, vermittelt sowie 

fachliche, methodische und allgemeine Schlüsselkompetenzen vermittelt, wie etwa das Halten 

von Vorträgen in englischer Sprache, Arbeit in ausländischen Laboren und Stationen und wissen-

schaftliches Arbeiten. Die Kombination der vorgesehenen Module kann nach Ansicht der Gutach-

tergruppe die von der Hochschule definierten Qualifikationsziele des Studienprogramms errei-

chen und sichern. Das Curriculum entspricht damit in vollem Umfang den üblichen Anforderun-

gen, die den Mitgliedern der Gutachtergruppe aus ihrer eigenen Praxis bekannt sind. Somit be-

steht kein Grund zu zweifeln, dass das Qualifikationsniveau für Masterstudiengänge erreicht wird, 

wie es im „Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse“ festgelegt ist. 

Die vorgesehenen Lehr- und Lernformen sind für den Studiengang adäquat. Ebenfalls sind die 

Prüfungsformen so gewählt, dass die vermittelten Kompetenzen angemessen abgeprüft werden 

können.  

Die Module sind vollständig im Modulhandbuch dokumentiert. Ebenfalls ist eine regelmäßige Ak-

tualisierung des Modulhandbuchs konzeptuell verankert. Das Modulhandbuch ist den Studieren-

den zugänglich. Einzig möchten die Gutachterinnen und Gutachter empfehlen, dass in den Mo-

dulbeschreibungen für die Module 3 und 4, die verbindlich auf Englisch unterrichtet werden sol-

len, die Lehrsprache ausgewiesen werden sollte (Monitum 4). 

Die vorgesehenen Auslandsaufenthalte sind vorbildlich in das Curriculum eingebunden. 
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4. Studierbarkeit des Studiengangs 

Als wesentliches Element der Steuerung und Entwicklung des Masterstudiengangs „Biodiversi-

tät/Biodiversity“ definieren die Hochschulen im Antrag jährliche Treffen aller an der Lehre beteilig-

ten Hochschullehrer/innen. Dabei sollen zentrale Studieninhalte benannt und die Wahlpflichtmo-

dule aufeinander abgestimmt werden. Durch Zeitfenster sollen Veranstaltungen an der jeweiligen 

Universität frei gehalten werden. Zur Organisation des Masterstudiengangs wird laut Antrag eine 

eigene Planungs- und Koordinierungskommission eingerichtet, die klassische Aufgaben eines 

Prüfungsausschusses wahrnehmen und die die Belange des Studiengangs regeln soll. Der Pla-

nungs- und Koordinierungskommission gehören laut Antrag Mitglieder aus beiden beteiligten 

Fakultäten an. Die Planungs- und Koordinierungskommission soll regelmäßig den beiden Fakul-

tätsräten berichten. 

Die Hochschulen legen dar, dass die Planungs- und Koordinierungskommission an beiden 

Standorten Dozent/inn/en benennt, die als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner vor Ort die 

Studienberatung übernehmen. Die Studienfachberatung der beiden Standorte und das Prüfungs-

amt sollen in ständigem Austausch stehen. Zudem sollen die Studierenden die zentralen Bera-

tungsangebote beider Universitäten nutzen können. 

Für den Studiengang soll eine zentrale Webseite mit sämtlichen Informationen bezüglich des 

Studiums und der verschiedenen Informationsportale eingerichtet werden. Die Inhalte der ver-

schiedenen Lehrveranstaltungen sollen auf einer einheitlichen Plattform angeboten werden.  

Darüber hinaus wird gemäß den Ausführungen im Antrag das Prüfungsamt an der Universität 

Bochum damit betraut, die Prüfungen des Studiengangs zu koordinieren und die Prüfungsleistun-

gen zu verwalten. Sämtliche administrativen Vorgänge, die den Studienverlauf der Studierenden 

betreffen, sollen dort zentral bearbeitet werden. Für die Verwaltung des Studiengangs, insbeson-

dere die Anmeldung zu Prüfungen und die Erfassung von Prüfungsleistungen soll laut Antrag ein 

Programm zur Verwaltung von Studien- und Prüfungsleistungen verwendet werden. 

Ein wesentliches Element, das Überschneidungen von Prüfungsterminen zwischen den beiden 

Standorten verhindern soll, ist laut Antrag die zeitliche Bindung der Prüfungen an die Zeitfenster 

der Lehrveranstaltungen.  

Der Nachteilsausgleich ist in § 8 Abs. 4 der Prüfungsordnung geregelt.  

Bewertung 

Die Verantwortlichkeiten im Studium sind klar geregelt. Es stehen die Betreuer/innen der Module 

zur Verfügung und auch die Studienfachberater/innen an beiden Universitäten. Der Kontakt zwi-

schen den Studienfachberater/innen und Initiator/inn/en des Studienganges ist sehr gut. Die Lehr-

angebote sind inhaltlich und organisatorisch stringent aufeinander abgestimmt. Insbesondere die 

Organisation der Module zwischen den beiden Standorten scheint durchdacht zu sein. So gibt es 

aus Sicht der Gutachtergruppe keine organisatorischen Probleme und die Konzepte erscheinen 

plausibel. Dennoch möchte die Gutachtergruppe auf eine Verbesserungsmöglichkeit aufmerksam 

machen. Die praktische Ausbildung in den biologischen Fächern findet im ersten Semester aus-

schließlich an der Universität Bochum statt. Daher vermissen die Studierenden den Kontakt zu den 

Lehrenden der Universität Duisburg-Essen, was sie hinsichtlich ihrer Modulwahl im zweiten Semes-

ter als nachteilig empfinden. Aus der Sicht der Gutachtenden wäre es jedoch vorteilhaft, wenn die 

Studierenden bereits im ersten Semester alle beteiligten Lehrenden von beiden Standorten inklusi-

ve ihrer Forschungsschwerpunkte intensiv kennen lernen könnten, um entsprechend eine Grundla-

ge für ihre Wahl der Studienschwerpunkte zu bekommen (Monitum 5). 

Für den neuen Studiengang gibt es Werbematerialien und eine zentrale Homepage. Weiterhin 

existieren an beiden Standorten zentrale Studieninformationstage vor Aufnahme des Studiums. 

Eine Studienfachberatung und eine zentrale Studienberatung informieren die Studierenden, bera-
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ten bei Problemen und geben die notwendige Unterstützung für Studierenden in besonderen 

Lebenssituationen. Außerdem gibt es ein International Office an der Universität Bochum und ein 

Akademisches Auslandsamt an der Universität Duisburg-Essen für Beratungsbedarf hinsichtlich 

von Studienaufenthalten im Ausland.  

Der ausgeschriebene Workload für die Module ist stimmig zugewiesen. Der Workload für Praxise-

lemente ist extra gekennzeichnet, zum Beispiel im Modul „Methoden der Biodiversitätsforschung“. 

Dieses Modul setzt sich aus einer Übung und Vorlesung zusammen.  

Die Hochschulen sehen Anerkennungsregelungen gemäß der Lissabonkonvention für extern 

erbrachte Lernleistungen vor. Bisherige Erfahrungen aus anderen Masterstudiengängen an den 

beiden Universitäten zeigen, dass diese Regelungen gut Anwendung finden. 

Fast alle Module schließen mit einer Modulprüfung ab (einige sind unbenotet), wobei sehr darauf 

geachtet wurde, dass die Prüfungsformen sehr unterschiedlich sind. Im ersten Semester zum 

Beispiel, kommen die Prüfungsformen: mündliche Prüfung, Klausur, Vortrag, Hausarbeit und Pos-

ter zur Anwendung. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Prüfungsform der Zielsetzung der zu 

erlernenden Kompetenz entspricht. Das Modul „Scientific writing and presentation“ wird zum mit 

der Erstellung eines wissenschaftlichen Posters abgeschlossen. Durch die sehr unterschiedlichen 

Prüfungsformen ist eine sehr individuelle Gestaltung der Prüfungszeit möglich, weshalb kein Prü-

fungszeitraum vorgeschrieben wurde. Laut Aussage der Studierenden wird bei der Terminierung 

der Prüfungen sehr auf die Bedürfnisse der Studierenden geachtet. Die Prüfungsordnung wurde 

der Rechtsprüfung unterzogen. In der Prüfungsordnung ist ein Nachteilsausgleich vorgesehen. 

Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Nachteilsausgleichsregelungen sind ebenso öffent-

lich einsehbar.  

 

5. Berufsfeldorientierung 

Nach Aussage der Hochschulen sollen die Absolvent/inn/en für vielfältige Berufsfelder qualifiziert 

werden, sowohl in klassischen Biodiversitätsfeldern wie Herbarien, Botanischen Gärten und an-

deren wissenschaftlichen Sammlungen als auch in der Pharma- und Agrarforschung. Die Hoch-

schulen legen dar, dass in nahezu allen Industriezweigen Umweltbeauftragte eingesetzt werden. 

Als weitere mögliche Tätigkeitsfelder definieren die Hochschulen öffentliche Bereiche wie z. B. 

den Freilandartenschutz oder Handelsschutzabkommen sowie die Einbindung in Patentverfahren 

oder in Risikofolgenabschätzung. 

Bewertung 

Der Studiengang zielt nach Planung der beiden durchführenden Hochschulen mit seinem Curricu-

lum auf die spätere Aufnahme einer forschungsbezogenen Tätigkeit in einer Hochschule oder in 

den oben genannten klassischen Biodiversitätsfeldern ab. Dieses Ziel ist nachvollziehbar und 

wird durch die Auswahl der angebotenen Lehrveranstaltungen unterstrichen und erreicht. Ledig-

lich die Einbindung der forschungsbezogenen Biodiversitätsthemen in das politische und gesell-

schaftliche Umfeld könnte nach Ansicht der Gutachtergruppe im Fächerangebot noch eine Er-

gänzung finden, von der die Studierenden sicher profitieren würden.  

Wie bereits im Kapitel 2 ausgeführt, sollten die Forschungsbezogenheit und die Grundlagenorien-

tierung des Masterstudiengangs den interessierten Studierenden deutlicher dargestellt und auch 

in den offiziellen Dokumenten transparent gemacht werden (Monitum 2).  

 

6. Personelle und sächliche Ressourcen 

In den Masterstudiengang sollen jeweils zum Wintersemester 24 Studierende aufgenommen 

werden.  
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Die Lehrkapazitäten sollen laut Antrag zu möglichst gleichen Teilen von der „Fakultät für Biologie“ 

der Universität Duisburg-Essen und der „Fakultät für Biologie und Biotechnologie“ der Universität 

Bochum bereitgestellt werden. Die Absicherung des Lehrangebotes an Pflicht- und Wahlpflicht-

veranstaltungen ist gemäß den Ausführungen im Antrag durch den Kooperationsvertrag beider 

Universitäten sichergestellt. Insgesamt sind an der Lehre sechs Professuren der Universität Bo-

chum sowie sechs der Universität Duisburg-Essen beteiligt. Darüber hinaus sollen die wissen-

schaftlichen Mitarbeiter/innen, studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte sowie technische 

Angestellte beteiligt werden. Insbesondere im Bereich der Forschungspraktika werden laut Antrag 

weitere Kooperationspartner im In- und Ausland mit einbezogen. 

Im Rahmen von Qualifikationsangeboten der Universitätsallianz Metropole Ruhr spielt die hoch-

schuldidaktische Fortbildung und Beratung nach Ausführungen im Antrag eine zentrale Rolle. 

Möglichkeiten zur Personalentwicklung und –qualifizierung sollen daher vorgehalten werden. 

Für die Durchführung des Studiengangs stehen laut Antrag sächliche und räumliche Ressourcen 

sowie Labore zur Verfügung. Neben den dezentralen Bibliotheken der beteiligten Fakultäten ste-

hen zudem auf zentraler Ebene die Universitätsbibliotheken zur Verfügung. 

Bewertung 

Die personellen Ressourcen für den Studiengang sind ausreichend. Viele Lehrveranstaltungen 

sind für mehrere Studiengänge geöffnet und gewährleisten auf diese Weise eine ausreichende 

Teilnehmerzahl und Wahlmöglichkeiten. Beide Universitäten besitzen eine ausgewiesene Perso-

nalentwicklung und reichhaltige hochschuldidaktische Angebote, so dass auch eine Weiterent-

wicklung des Lehrkonzepts gewährleistet ist. 

Die sächliche und räumliche Ausstattung entspricht modernen Anforderungen an die Lehre im 

Bereich Biodiversität. Ein großer Lehrsaal wurde gerade renoviert, ebenso einige der für den Stu-

diengang relevanten Labore. 

 

7. Qualitätssicherung  

Den rechtlichen und organisatorischen Rahmen für die Qualitätssicherung stellen laut Antrag die 

gültigen Evaluationsordnungen der beiden Universitäten dar. 

Neben den verschiedenen Evaluationsmaßnahmen, wie beispielsweise studentischer Veranstal-

tungskritik, sollen laut Hochschulen auch Daten anderer universitätsweiter Befragungen genutzt 

werden, insbesondere die des Studierendenmonitors und die der Absolvent/inn/enstudie.  

Alle Ergebnisse sollen in der Planungs- und Koordinierungskommission vorgestellt und beraten 

werden. Die Hochschulen stellen dar, dass zudem eine gemeinsame Evaluierungskommission für 

den Masterstudiengang gebildet werden soll. Über die Einbindung der Mitglieder der Planungs- 

und Koordinierungskommission in die Evaluierungskommission soll gewährleistet werden, dass 

Evaluierungsergebnisse bei der Weiterentwicklung des Studiengangs berücksichtigt werden. Die 

Evaluierungskommission soll laut Antrag mindestens einmal pro Semester tagen. 

Bewertung 

Die zur Qualitätssicherung des Studiengangs vorgesehen Maßnahmen sind angemessen und 

werden ohne Zweifel zur Weiterentwicklung des Studiengangs beitragen. Maßnahmen zur Über-

prüfung der studentischen Arbeitsbelastung werden ebenfalls vorgehalten und erscheinen sinn-

voll. 
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8. Zusammenfassung der Monita  

1. Der Schwerpunkt „Mykologie, Pilze und Protisten“ sollte in der Studiengangsbeschreibung 

stärker herausgestellt werden.  

2. Den Studierenden sollte deutlicher die Fokussierung des Studiengangs auf Grundlagenfor-

schung kommuniziert werden. 

3. Die offiziellen Dokumente sollten auf Englisch verfügbar sein.  

4. In den Modulbeschreibungen für die Module 3 und 4 sollte die Lehrsprache definiert werden. 

5. Die beteiligten Lehrenden inklusive ihrer Forschungsschwerpunkte sollten bereits zu Stu-

dienbeginn vorgestellt werden. 
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 

überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  

 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  

 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  

 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  

 und Persönlichkeitsentwicklung.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  

(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 

jeweils gültigen Fassung,  

(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  

(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  

(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifen-dem Wissen sowie 

von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  

Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 

aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 

so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  

Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 

Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 

und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 

Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 

eingebunden.  

Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  

 die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  

 eine geeignete Studienplangestaltung  

 die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Er-fahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  

 eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
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 entsprechende Betreuungsangebote sowie  

 fachliche und überfachliche Studienberatung.  

Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 

modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 

gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 

zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 

Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 

Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. Umfang und 

Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 

beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Das Kriterium entfällt.  

 

Kriterium 7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 

sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 

berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen ein-schließlich der 

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 

Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 

der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 

Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  

Das Kriterium entfällt.  
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Kriterium 11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 

zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 

Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 

Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

1. Der Schwerpunkt „Mykologie, Pilze und Protisten“ sollte in der Studiengangsbeschreibung 

stärker herausgestellt werden.  

2. Den Studierenden sollte deutlicher die Fokussierung des Studiengangs auf Grundlagenfor-

schung kommuniziert werden. 

3. Die offiziellen Dokumente sollten auf Englisch verfügbar sein.  

4. In den Modulbeschreibungen für die Module 3 und 4 sollte die Lehrsprache Englisch ausge-

wiesen werden. 

5. Die beteiligten Lehrenden am Studiengang inklusive ihrer Forschungsschwerpunkte sollten 

bereits zu Studienbeginn vorgestellt werden. 

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Biodiversität/Biodiversity“ an der Universität Bochum in Kooperation mit der 

Universität Duisburg-Essen mit dem Abschluss „Master of Science“ ohne Auflagen zu akkredi-

tieren. 

 


